	Kanton St.Gallen
	
	Gemeinde:
	

	Baulicher Zivilschutz
	
	BG-Nr. Gemeinde:
	

	
	
	SR-Kontroll-Nr.:
	


Verfügung der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz
1. Die Ausführung hat den  TWP 1984; die Bemessung und Konstruk​tion den TWK 1994 zu entsprechen.  

	 2.  Der Schutzraum umfasst insgesamt
	     
	Schutzplätze. 


3. Unsere Änderungen und Korrekturen in Plänen, Berechnungen usw. sind für die Ausführung verbindlich. Nachträgliche Projektänderungen sind genehmigungspflichtig.

4.
Die Schalungs- und Armie​rungspläne sind der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz vor Bau​beginn einzureichen. 
5.  Die Armierungen müssen mindestens 24 Stunden vor dem Betonieren 

	  FORMCHECKBOX 

	der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz
	Tel. Nr. 
	     

	  FORMCHECKBOX 

	     
	Tel. Nr. 
	     



zur Kontrolle angemeldet werden. Ohne ausdrückliche Zustimmung der Kontrollorgane darf mit dem Betonieren nicht begonnen werden. 

6.  Bei Aussparungen TWP Ziff. 4.15, bei Isolationen und Wandbelägen TWP Ziff. 4.17 beachten.

7.  Der Schutzraum muss vor der Abnahme mit der vorgeschriebenen Anzahl Liegestellen und Trockenaborten ausgerüstet werden. Anerkannt werden nur solche, die über eine Zulassungsbewilligung oder einen Schockattest des Bundesamtes für Zivilschutz verfügen.

8.
Eine schriftliche Bestätigung über die vorschriftsgemässe Montage und Funktionsbereitschaft der Belüftungseinrichtungen muss vor der Schutzraumabnahme der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz zugestellt werden.

9.
Die Schlussabnahme des Schutzraumes hat innert eines Jahres nach Bezug des Gebäudes zu erfolgen. 

 10.
Die Gebühr für die Prüfung und Genehmigung dieses Schutzraumes beträgt gemäss Nr. 27.80 bzw. 50.32.21 des Gebührentarifs für die Staats- und Gemeindeverwaltungen (sGS 821.5) für die Genehmigung
	
	 Fr.
	
	und für die Prüfung der statischen Berechnung (7300.400)
	Fr.
	

	
	 insgesamt
	Fr.
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Beilagen:


	Datum:
	
	
	Stempel und Unterschrift:  

	
	
	


Rechtsmittelbelehrung

Gegen Verfügungen der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz kann beim Gemeinderat innert vierzehn Tagen seit Eröffnung Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel ein​zureichen. Sie hat einen Antrag und eine Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten und ist zu unterzeichnen; die angefochtene Verfügung ist beizulegen. 
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